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RS Vwgh 1986/9/17 85/11/0098
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1986

Index

L92704 Jugendwohlfahrt Kinderheim Oberösterreich

Norm

JWG OÖ 1955 §24;

JWG OÖ 1955 §4 Abs1;

JWG OÖ 1955 §7;

JWG OÖ 1955 §9;

Rechtssatz

Wurde (anlässlich der Gewährung der Erziehungshilfe) rechtskräftig ausgesprochen, dass die Kosten der Maßnahme

(für die P>egeperson) als Erziehungsaufwand vom Sozialhilfeträger übernommen würden (also ohne Einschränkung:

"die nicht nach § 7 Abs 1 OÖ JWG gedeckt sind"),so ist dies als eine die Ersatzp>icht der Personen des § 7 Abs 1 leg cit

solange als die für ihre Ersatzp>icht maßgebenden Verhältnisse so beschaBen sind wie im Zeitpunkt der Entscheidung

verneinende Entscheidung zu verstehen.
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